
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Feststellung eines Nachfolgers für einen ausgeschiedenen Gemeindevertreter

Nach § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung vom
19. März 1997 (GVOBI. Schleswig-Holstein s. 151) gebe ich bekannt:

Der Gemeindevertreter Wilfried Jenß

hat auf sein Mandat in der Gemeindevertretung verzichtet.

Nach § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) ist als 
nächstfolgender noch nicht berücksichtigter Bewerber in dem Listenwahlvorschlag 
der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

Herr Roland Schomann

Wohnort 24109 Melsdorf

als neuer Vertreter für die Gemeindevertretung der Gemeinde Melsdorf

festgestellt worden.

Nach § 37 des GKWG hat der Vorgenannte die Mitgliedschaft in der Gemeinde­
vertretung der Gemeinde Melsdorf am 01.12.2025 erworben.

Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes kann gegen meine Feststellung Einspruch 
nach § 38 GKWG binnen eines Monats nach der Bekanntmachung einlegen.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir zu erheben.

24109 Melsdorf, den 02.12.2025

Gemeinde Melsdorf
Die Gemeindewahlleiterin

gez. Anke Szodruch
io
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